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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.09.1957

Norm

JN §99

Rechtssatz

Ein dem Beklagten (der die Annahme verweigert) noch nicht zugekommener Betrag - die Einzahlung eines Betrages bei

einer Sparkasse zwecks Auszahlung an ihn ist nicht als Zahlung im Sinne des § 1413 ABGB anzusehen - reicht zur

Annahme eines Vermögensgerichtsstandes nach § 99 JN nicht hin.

Entscheidungstexte

1 Ob 395/25

Entscheidungstext OGH 12.05.1925 1 Ob 395/25
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